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Bekanntmachung der Gemeindebehörde über
das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeich-
nis und die Erteilung von Wahlscheinen für die
Wahl zum Deutschen Bundestag am
23.02.2025
1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde –

die Wahlbezirke der Stadt Breisach am Rhein wird in der Zeit vom
03.02.2025 bis 07.02.2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten

Stadtverwaltung Breisach am Rhein, Bürgerservice, EG,
Münsterplatz 1, 79206 Breisach am Rhein

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt.
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am
07.02.2025 bis 12:00 Uhr Uhr, bei der Gemeindebehörde

Stadtverwaltung Breisach am Rhein, Bürgerservice, Münsterplatz 1,
79206 Breisach am Rhein Einspruch einlegen.

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift
eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 02.02.2025 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im
Wahlkreis 281 Freiburg
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)
dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 02.02.2025) oder die Einspruchsfrist gegen
dasWählerverzeichnisnach§22Absatz 1derBundeswahlordnung (bis
zum 07.02.2025) versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach§22Absatz 1derBundeswahlordnungentstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden
unddieFeststellungerstnachAbschlussdesWählerverzeichnisses zur
Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebe-
hörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte
Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteiltwer-
den.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr,
stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein
Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen an-
deren ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die
bevollmächtigte Person auszuweisen.

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Be-
hinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzuläs-
sig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessens-
konfliktderHilfspersonbesteht.DieHilfsperson ist zurGeheimhaltung
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl
einer anderen Person erlangt hat.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absen-
den, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr
eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne
besondere Versendungsform ausschließlich von Deutsche Post AG un-
entgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden.

22.01.2025
Oliver Rein, Bürgermeister

Neuwahl der ehrenamtlichen Verwaltungs-
richter/innen beim Verwaltungsgericht
Freiburg für die Wahlperiode 2025–2030
Bewerben Sie sich jetzt!
ImJahr2025sinddieehrenamtlichenVerwaltungsrichterundRichterinnen
für das Verwaltungsgericht Freiburg (vgl. § 25 VwOG) neu zu wählen. Die
Amtszeit der bisherigen ehrenamtlichen Richter endet am 06. September
2025.
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kann 34 Personen in die Vor-
schlagsliste für dieses Amt aufnehmen. Das Einverständnis der vorge-
schlagenen Personen ist im Vorfeld einzuholen.
Interessierte Bürger/innen können sich daher ab sofort über ihre Ge-

Ankündigung: Bürgerinformationsveranstal-
tung zur kommunalen Wärmeplanung im
Konvoi „Südwestlicher Kaiserstuhl“ am
03.02.2025

Breisach, Ihringen, Merdingen, Sasbach, Vogtsburg

In einer Online-Veranstaltung am 03. Februar 2025, 19-20 Uhr informie-
ren die Gemeinden Breisach, Ihringen, Merdingen, Sasbach und Vogts-
burg über den aktuellen Stand und bisherige Zwischenergebnisse der
kommunalen Wärmeplanung. Experten präsentieren zudem Informatio-
nen zu klimafreundlichen Heizungsmöglichkeiten.
DiekommunaleWärmeplanung ist ein strategischerPlanungsprozess für
eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Gemeinden bis zum Jahr
2040. Der kommunale Wärmeplan zeigt dafür den aktuellen Sachstand
der Wärmeversorgung sowie verschiedene Perspektiven der Wärmever-
sorgung aus erneuerbaren Energien in Zukunft auf. Mit Hilfe dieses Fahr-
plans gibt man den Gemeinden eine fundierte Entscheidungsgrundlage
zur Hand. Genauso soll er auch alle Bürgerinnen und Bürgern bei indivi-
duellen Investitionsentscheidungen unterstützen.
Die Gemeinden Breisach, Ihringen, Merdingen, Sasbach und Vogtsburg
haben sich im Juli 2024 für diese komplexe Aufgabe im Konvoi zusam-
mengeschlossen, um gemeinsam mit der badenovaNETZE GmbH in Zu-
sammenarbeit mit der Smart Geomatics GmbH dies aktiv anzugehen.
Bürgerinnen und Bürger aus den fünf Gemeinden sowie Interessierte
sind herzlich eingeladen teilzunehmen und sich über klimafreundliches
Heizen zu informieren. Zunächst wird das Projektteam einen Einblick in
diebisherigenZwischenergebnissederkommunalenWärmeplanungge-
ben. Im Anschluss wird ein Experte einen Vortrag zum Thema klima-
freundliches Heizen in Wohngebäuden präsentieren. Im Nachgang be-
steht die Möglichkeit Fragen zu stellen.
Den Einwahllink für die Veranstaltung und weitere Informationen finden
Sie unter: www.klimaschutz-breisach.de

Ihr Team vom Klimaschutz, Luisa Menzemer & Annabell von Ow

meindeverwaltung für dieses Ehrenamt bewerben und auf die Vor-
schlagslisteaufgenommenwerden.DieWahlerfolgtdurchdenKreistag.
Voraussetzungen: Deutsche Staatsbürgerschaft, Vollendung des 25. Le-
bensjahres, Wohnsitz innerhalb Deutschlands. Juristische Vorkenntnis-
se sind keine Voraussetzung. Weitere Informationen siehe §§21,22
VwGO.

Aufgaben: Ehrenamtliche Richter/innen wirken bei der mündlichen
Verhandlung und der Urteilsfindung mit gleichen Rechten wie der/die
Richter/in mit. (§19 VwGO)
Am Verwaltungsgericht sind Sie üblicherweise mit Klagen von Bürgern
gegen öffentlich-rechtliche Körperschaften oder Anstalten (Bund, Land,
Gemeinde, Universität, Rundfunkanstalt u. a.) befasst, häufig aus dem
Baurecht, Beamtenrecht, Polizeirecht, Schulrecht oder Ausländer- und
Asylrecht.

Benötigte Daten der Bewerber/innen: Titel, Name, Vorname, Straße,
Postleitzahl, Wohnort, Beruf, Geburtsdatum.

Bewerbungsfrist: bis 19.02.2025

AKTUELLE MITTEILUNG IHRER POLIZEI

Betrug mit vorgetäuschter Liebe

UNSERE FAKTEN: Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emo-
tionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming.

HINTERGRÜNDE:
Die Betrüger schaffen es, sich im täglichen Leben ihrer Opfer unver-
zichtbar zu machen – und zwar ohne ein einziges Treffen. Auf eine ro-
mantische Mail am Morgen folgt ein kurzes Telefonat am Mittag, nach
Feierabend wird gechattet oder stundenlang telefoniert. Bei den Ge-
sprächen (meist aus dem Ausland) geht es zu Beginn keineswegs um
Geld, sondern um den Beruf, die Familie sowie um Liebe und eine ge-
meinsame Zukunft.

Amtliche Mitteilungen

Das Polizeipräsidium Freiburg informiert
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Statistik

Zum Jahresende 2024 hatte Gündlingen 1.866 Einwohner.

Davon waren 338 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre,
972 Personen zwischen 18 und 59 Jahre alt
und 556 Personen über 60 Jahre alt.

17 Sterbefällen standen 20 Geburten gegenüber.
11 Gündlinger Bürger:innen haben im Standesamt Breisach geheiratet.
115 Personen sind 2024 nach Gündlingen gezogen, 116 Personen sind weg-
gezogen.

Brennholzversteigerung am 01.02.2025 in
Niederrimsingen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Freunde und Gönner der
Niederrimsinger Holzversteigerung.
Am Samstag, den 01. Februar 2025 findet wieder in gewohnter Weise die
Brennholzversteigerung statt. Die Kameraden der Feuerwehr Rimsingen
haben das Holz selbst geschlagen, gespalten und aufgesetzt.

Zur Versteigerung stehen über 15 Doppel-Ster bestes Brennholz aus
Esche, Ahorn, Roteiche und Hainbuche.
Beginn der Versteigerung ist um 14:00 Uhr am Kalkweg, anschließend
Bewirtung.
Besuchen Sie unsere Feuerwehrkameraden mit Ihren Damen, siewerden
Sie kulinarisch mit Kaffee,
Kuchen, div. Getränken, Glühwein, heißen Würsten sowie Speck zum
selber grillen verwöhnen.

Auf Ihren Besuch freuen sich
Ortsverwaltung Feuerwehr Rimsingen
Frank Greschel Christian Wolf
Ortsvorsteher Abt. Kommandant

Ende der amtlichen Mitteilungen

Kommunales Kino Breisach e.V.

Unser Programm von Donnerstag, 23.01. bis Mittwoch, 29.01.2025:
Freitag, 24.01.2025/Samstag, 25.01.2025: Konklave (FSK ab 6): 20:15 Uhr
Samstag, 25.01.2025: Vaiana 2 (FSK ab 0): 17:00 Uhr
Sonntag, 26.01.2025: The Outrun (FSK ab 12): „Der Besondere Film“ 11:00
Uhr, Vaiana 2 (FSK ab 0): Kinderkino 15:00 Uhr, Der Spitzname (FSK ab
6): 19:00 Uhr

Demnächst im Kino:
Mufasa: Der König der Löwen (FSK ab 6), Die leisen und die großen Töne
(FSK ab 0), Wicked (FSK ab 6), Better Man – Die Robbie Williams Story
(FSK ab 12) und Heretic (FSK 16!). Weitere Infos zu Programm, Tickets &
Reservierungen: www.kino-breisach.de / Weitere Neuigkeiten finden
Sie auf unserer Homepage und jede Woche Hintergrundinformationen
zu den aktuell laufenden Filmen in unserem kostenlosen E-Mail-News-
letter über www.kino-breisach.de/newsletter.
Schauen Sie vorbei! Wir würden uns freuen.

VHS Breisach Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.

Liebe VHS-Interessierte,
wir starten ins neue Semester Frühjahr/Sommer 2025!
Es gibt so viel zu entdecken - lassen Sie sich von unseren Kursen und
Veranstaltungen inspirieren.
Ab 24. Januar ist unser Programm online Verfügbar unter www.vhs-brei-
sach.de. Das gedruckte Programmheft erhalten Sie in Breisach ab dem 27.
Januar an den bekannten Auslegestellen wie:
Breisach Tourisik, Sparkasse, Volksbank, in Bäckereien u.v.m.

In Gündlingen, Nieder- und Oberrimsingen erhalten Sie das Programm-
heft in der nächsten Ausgabe von „Der Sonntag“

Anmeldungen werden gerne entgegengenommen unter 07667/261, per
email an info@vhs-breisach.de oder auf unserer Homepage.

Wir freuen uns auf ein spannendes Semester mit Ihnen.
Ihre vhs Breisach

Münsterbauverein Breisach e.V.

Das Hornkonzert 2025 als musikalischer Baustein des St. Stephans-
münsters
Am Sonntag 25. Januar 2025 findet das schon traditionelle Hornkonzert
zum 17. Mal im Konzertsaal des Kulturzentrums Art´Rhena statt. Um den
Kartenwünschen nachkommen zu können, haben sich die Veranstalter
entschlossen das Konzert um 15 Uhr und 19 Uhr zu spielen.
Es spielen die Hornistinnen und Hornisten der Hornklasse der Hochschu-
le für Musik der Musikakademie Basel unter der Leitung von Prof. Chris-
tian Lampert.
Das Hornkonzert ist ein Gemeinschaftsprojekt der Münsterpfarrei St. Ste-
phan Breisach in Kooperation mit dem Münsterbauverein, der Jugend-
musikschule Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg, des Kunstkreises Rad-
brunnen und der Stadt Breisach am Rhein.
Das Konzert steht unter dem Thema : Von der Oper zur Filmmusik.
Der Erlös aus dem Kartenverkauf dient ungeschmälert dem Erhalt des
Wahrzeichens der Stadt Breisach – dem St. Stephansmünster.
Karten sind erhältlich im Internet: www.unser-münster.de sowie in der
Vorverkaufsstelle der
Breisach Touristik, Marktplatz 16

Bürger- und Kulturverein Gündlingen e.V.

Holzversteigerung in Gündlingen
Der Bürger und Kulturverein Gündlingen veranstaltet am
Samstag, den 25. Januar 2025 beim Sportgelände Sandgrüble eine gro-
ße Holzversteigerung.

Musikverein Oberrimsingen e.V.

Ordentliche Mitgliederversammlung
Die Hauptversammlung für das vergangene Vereinsjahr des Musikver-
eins Oberrimsingen e.V. findet am Sonntag, den 16. Februar 2025 um 19.00
Uhr statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner herzlich
ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Mathias Lebtig
2. Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung
3. Totengedenken
4. Anträge
5. Rückblick auf das Vereinsjahr (1. Vorsitzender)
6. Tätigkeitsbericht von Schriftführer Stefan Antony
7. Jugendbericht von Jugendleiterin Nadja Steidle
8. Rechenschaftsbericht von Rechner Lukas Zeller
9. Bericht der Kassenprüfer
10. Aussprache über die Berichte
11. Entlastung des Gesamtvorstandes
12. Ehrungen
13. Ausblick (1. Vorsitzender)
14. Gruß- und Schlussworte

Anträge von Vereinsmitgliedern, über die in der Versammlung entschie-
den werden sollen, sind satzungsgemäß bis zum 09.02.2025 beim 1. Vor-
sitzenden schriftlich oder per E-Mail (vorstand@musikverein-oberrim-
singen.de) einzureichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Musikverein Oberrimsingen e.V.

TIPPS: So können Sie Love-Scammer erkennen:
• Der Kontakt beginnt meist über eine Einladung zum Chat.
• Die Betrüger kommunizieren zu 95% in englischer Sprache.
• Vorgegebene Bilder von Frauen zeigen diese meist leicht

bekleidet, die von Männern oft in Uniform.
• In den Mails werden die Opfer mit schwülstigen Liebesschwü-

ren überhäuft und Heiratspläne geschmiedet.
• Ein realer Kontakt kommt nicht zustande, da der/die angebliche

Liebhaber/-in sich im Ausland befindet.

Geben Sie den Namen Ihres / Ihrer Internetbekanntschaft mit dem Zusatz
"Scammer" beispielsweise bei Google ein. Die Suchmaschine kann in
vielen Fällen einen Verdacht bestätigen. Falls Sie ein Bild mitgeschickt
bekommen haben, können Sie mithilfe der umgekehrten Bildersuche zu-
sätzliche Informationen zu dem Bild erhalten.

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei

Goethes Faust – Die Puppenshow

Das erfolgreichste deutsche Theaterstück als Puppenspiel
mit Johannes Peter Minuth, Freiburger Puppenbühne

Am Freitag, 07.02.2025 um 19.30 Uhr spielt Johannes Peter Minuth von
der Freiburger Puppenbühne in Breisach in der Spitalkirche, Marienau 1
„Goethes Faust - Die Puppenshow“, organisiert vom Museum für Stadt-
geschichte.

Karten sind ab sofort im Museum für Stadtgeschichte, Rheintorplatz 1,
79206 Breisach am Rhein, zum Preis von 20,- € erhältlich. Die Plätze in
der Spitalkirche sind begrenzt.
Die Öffnungszeiten des Museums sind: Dienstag – Freitag von 14.00 – 17.00
Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 11.30 – 17.00 Uhr. Kar-
tenzahlung ist nicht möglich.

Die Versteigerung beginnt um 14.00 Uhr
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bitte Becher für Glühwein und Kartof-
felsuppe mitbringen.
Auf ihr Kommen freut sich der

Bürger und Kulturverein Gündlingen

Mitteilungen der Vereine

Sonstige Mitteilungen

Ortsverwaltung Gündlingen

Ortsverwaltung Niederrimsingen

Kath. Seelsorgeeinheit
Breisach Merdingen
Münsterplatz 3, 79206 Breisach,
Telefon 07667/2 03, E-Mail
info@se-breisach-merdingen.de

Mittwoch, 22. Januar 2025
19 Uhr, Breisach, Pfarrbücherei,
Angebot für Trauernde - offener
Gesprächskreis (R. Kulkmann), bitte
um Anmeldung über das Pfarrbüro
Breisach unter 07667/203
19 Uhr, Oberrimsingen,
Eucharistiefeier (W. Bauer); gest.
Jahrtagsmesse für Pfarrer Adolf
Leberer

Donnerstag, 23. Januar 2025
15 Uhr, Breisach, St. Hildegard,
Jahresrückblick 2024 und Planung
für 2025 für die katholische Frauen-
gemeinschaft
18 Uhr, Oberrimsingen, Wort-Got-
tes-Feier - dritter Weggottesdienst
für alle Kommunionkinder der
Seelsorgeeinheit und deren Fami-
lien (M. Mark)

Freitag, 24. Januar 2025
15 Uhr, Breisach, Münster, Gebets-
stunde der Barmherzigkeit

GOTTESDIENSTE UND KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN

19 Uhr, Niederrimsingen, Eucha-
ristiefeier (M. Mark); Gebet für Maria
und Edwin Schächtele zum Jahrtag,
für Tochter Walburga sowie für alle
Angehörigen; für Lina und Paul Hug
zum Jahrtag sowie für alle Ange-
hörigen

Samstag, 25. Januar 2025
17.30 Uhr, Breisach, Münster,
Rosenkranzgebet
18 Uhr, Breisach, Münster, Eucha-
ristiefeier am Vorabend (W. Bauer);
Gebet für den langjährigen Müns-
terschweizer Klemens Hau
18 Uhr, Gündlingen, Eucharistie-
feier am Vorabend (G. Eisele)

Sonntag, 26. Januar 2025
9 Uhr, Niederrimsingen, Eucha-
ristiefeier (M. Mark)
10 Uhr, Breisach, Martin-Bucer-
Kirche, Ökumenischer Gottesdienst
(B. Hannemann/ W. Bauer)
10.30 Uhr, Oberrimsingen, Eucha-
ristiefeier (M. Mark); Gebet für Lud-
wig Weismann zum Jahrtag
18 Uhr, Gündlingen, Rosenkranzge-
bet für die Kranken der Gemeinde

Montag, 27. Januar 2025
9 Uhr, Breisach, Josefskirche,

Eucharistiefeier (W. Bauer)
18 Uhr, Grezhausen, Lobpreis
Mittwoch, 29. Januar 2025
19 Uhr, Oberrimsingen Eucharistie-
feier (W. Bauer); Gebet für Josef
Wolf zum Jahrtag und für verstor-
bene Angehörige

Evangelische
Martin-Bucer-Gemeinde
Zeppelinstraße 7, 79206 Breisach,
Tel. 07667/384, E-Mail
holst@ev-kirche-breisach.de.
Unsere Termine und Gruppen-
angebote und den aktuellen
Gemeindebrief können Sie auch
ausführlich auf unserer Homepage
www.ev-kirche-breisach.de
nachlesen. Gerne können Sie sich
auch zu unserem Newsletter an-
melden, dann erhalten sie unsere
Informationen direkt von uns.
Ab sofort kann man sich zur Jugend-
Sommerfreizeit in die Provence
beim Ev. Jugendwerk Breisgau-
Hochschwarzwald anmelden. Wei-
tere Infos unter www.juwe-bhs.de

Mittwoch, 22. Januar 2025
14-15 Uhr, Sprechstunde der Ev.

Nachbarschaftshilfe, Ansprechpart-
nerin Sabine Bucher, Tel: 07667-
8699
17-18.30 Uhr, Probe Jugendband
„Bauchgefühl“
18.30 Uhr, Offener Jugendkreis,
im Jugendraum Gemeindehaus

Sonntag, 26. Januar 2025
10 Uhr, Ökum. Gottesdienst mit
Pfrin. Britta Hannemann & Pfr. Wer-
ner Bauer mitgestaltet durch das
Ökumenische Taizé-Musik-Projekt.

Mittwoch, 29. Januar 2025
14-15 Uhr, Sprechstunde der Ev.
Nachbarschaftshilfe, Ansprechpart-
nerin Sabine Bucher, Tel: 07667-
8699
17-18.30 Uhr, Probe Jugendband
„Bauchgefühl“
18.30 Uhr, Offener Jugendkreis,
im Jugendraum Gemeindehaus

Unser Kirchengemeinderat berät
sich einmal im Monat in einer nicht
öffentlichen Sitzung. Sollten Sie
Anregungen und Wünsche für die
Sitzung haben, so reichen Sie diese
bitte 14 Tage vor der Sitzung per
E-Mail an kgr.breisach@kbz.eki-
ba.de oder schriftlich im Pfarramt

ein. Die nächste Sitzung findet am
05.02.2025 statt.

K7 Breisach –
Kirche, die begeistert
Krummholzstr. 7, 79206 Breisach,
Telefon 07667/9425883,
E-Mail: info@k7-breisach.de,
www.k7-breisach.de

Sonntag, 26. Januar 2025
10 Uhr, Gottesdienst mit anschlie-
ßender Gemeinschaft bei Kaffee
und Snacks

Dienstag, 28. Januar 2025
18.30 Uhr, Gebetstreffen mit Lob-
preis, Anbetung und Fürbitte

Mittwoch, 29. Januar 2025
Kleingruppen in Niederrimsingen
und Algolsheim (F). Gäste sind
herzlich willkommen.

Connect –
Evangelische Freikirche
Kupfertorstraße 52, 79206 Breisach,
Standortpastor Tim-Lucas Jung,

Telefon und WhatsApp
+49151/17 374625, E-Mail: tim-lucas.
jung@connect-breisgau.de,
Alle aktuellen Termine und Ver-
anstaltungen finden Sie auf:
https.//connect-breisgau.de/brei-
sach; Instagram. connect.breisach,
Highlights oder News

HERZLICHE EINLADUNG

Jeden 2. Sonntag (in geraden Wo-
chen.)
10:30 Uhr, Gottesdienst mit Gebäck
und Heißgetränk, und Mittagesnack
für alle die wollen auf Spendenbasis
in der Aula der Hugo-Höfler-Real-
schule, Zum Kaiserstuhl 1, 79206
Breisach am Rhein

Jeden Freitag
14.30-17.00 Uhr, Winterspielpatz
im HUB

Jeden Mittwoch
10–11.30 Uhr, mini-HUB-Treff
Anmeldung über Maren:
01601460120

Jeden Donnerstag
19.30 Uhr, PUB in THE HUB –
Das Feierabendbier-Event


